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DIE KONFERENZ DER VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN, die am 23. Juli
2007 in Brüssel einberufen wurde, um im gegenseitigen Einvernehmen die Änderungen zu
beschließen, die an dem Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
vorzunehmen sind, hat folgende Texte angenommen:

I. Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

II. Protokolle

A. Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union, zum Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union und gegebenenfalls zum Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft

— Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union

— Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnis-
mäßigkeit

— Protokoll betreffend die Euro-Gruppe

— Protokoll über die ständige strukturierte Zusammenarbeit nach Artikel 28a des Vertrags
über die Europäische Union

— Protokoll zu Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union über den
Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten

— Protokoll über den Binnenmarkt und den Wettbewerb

— Protokoll über die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auf
Polen und das Vereinigte Königreich

— Protokoll über die Ausübung der geteilten Zuständigkeit

— Protokoll über Dienste von allgemeinem Interesse

— Protokoll über den Beschluss des Rates über die Anwendung des Artikels 9c Absatz 4
des Vertrags über die Europäische Union und des Artikels 205 Absatz 2 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zwischen dem 1. November 2014 und
dem 31. März 2017 einerseits und ab dem 1. April 2017 andererseits

— Protokoll über die Übergangsbestimmungen
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B. Protokolle zum Vertrag von Lissabon

— Protokoll Nr. 1 zur Änderung der Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union,
zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und/oder zum Vertrag zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft

— Übereinstimmungstabellen nach Artikel 2 des Protokolls Nr. 1 zur Änderung der
Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union, zum Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft und/oder zum Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft

— Protokoll Nr. 2 zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft

III. Anhang zum Vertrag von Lissabon

— Übereinstimmungstabellen nach Artikel 5 des Vertrags von Lissabon

Die Konferenz hat die folgenden dieser Schlussakte beigefügten Erklärungen angenommen:

A. Erklärungen zu Bestimmungen der Verträge

1. Erklärung zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union

2. Erklärung zu Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union

3. Erklärung zu Artikel 7a des Vertrags über die Europäische Union

4. Erklärung zur Zusammensetzung des Europäischen Parlaments

5. Erklärung zur politischen Einigung des Europäischen Rates über den Entwurf eines
Beschlusses über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments

6. Erklärung zu Artikel 9b Absätze 5 und 6, Artikel 9d Absätze 6 und 7 und Artikel 9e
des Vertrags über die Europäische Union

7. Erklärung zu Artikel 9c Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und zu
Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

8. Erklärung zu den praktischen Maßnahmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Vertrags von Lissabon in Bezug auf den Vorsitz im Europäischen Rat und im Rat
„Auswärtige Angelegenheiten“ zu ergreifen sind

9. Erklärung zu Artikel 9c Absatz 9 des Vertrags über die Europäische Union betreffend
den Beschluss des Europäischen Rates über die Ausübung des Vorsitzes im Rat

10. Erklärung zu Artikel 9d des Vertrags über die Europäische Union

11. Erklärung zu Artikel 9d Absätze 6 und 7 des Vertrags über die Europäische Union
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12. Erklärung zu Artikel 9e des Vertrags über die Europäische Union

13. Erklärung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

14. Erklärung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

15. Erklärung zu Artikel 13a des Vertrags über die Europäische Union

16. Erklärung zu Artikel 53 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union

17. Erklärung zum Vorrang

18. Erklärung zur Abgrenzung der Zuständigkeiten

19. Erklärung zu Artikel 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

20. Erklärung zu Artikel 16b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

21. Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten im Bereich der justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit

22. Erklärung zu den Artikeln 42 und 63a des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

23. Erklärung zu Artikel 42 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union

24. Erklärung zur Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union

25. Erklärung zu den Artikeln 61h und 188k des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

26. Erklärung zur Nichtbeteiligung eines Mitgliedstaats an einer auf den Dritten Teil
Titel IV des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gestützten
Maßnahme

27. Erklärung zu Artikel 69d Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union

28. Erklärung zu Artikel 78 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

29. Erklärung zu Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

30. Erklärung zu Artikel 104 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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31. Erklärung zu Artikel 140 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

32. Erklärung zu Artikel 152 Absatz 4 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

33. Erklärung zu Artikel 158 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

34. Erklärung zu Artikel 163 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

35. Erklärung zu Artikel 176a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

36. Erklärung zu Artikel 188n des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
über die Aushandlung und den Abschluss internationaler Übereinkünfte betreffend
den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts durch die Mitgliedstaaten

37. Erklärung zu Artikel 188r des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

38. Erklärung zu Artikel 222 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
zur Zahl der Generalanwälte des Gerichtshofs

39. Erklärung zu Artikel 249b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

40. Erklärung zu Artikel 280d des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

41. Erklärung zu Artikel 308 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

42. Erklärung zu Artikel 308 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

43. Erklärung zu Artikel 311a Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

B. Erklärungen zu den den Verträgen beigefügten Protokollen

44. Erklärung zu Artikel 5 des Protokolls über den in den Rahmen der Europäischen
Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

45. Erklärung zu Artikel 5 Absatz 2 des Protokolls über den in den Rahmen der
Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

46. Erklärung zu Artikel 5 Absatz 3 des Protokolls über den in den Rahmen der
Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand
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47. Erklärung zu Artikel 5 Absätze 3, 4 und 5 des Protokolls über den in den Rahmen der
Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

48. Erklärung zu dem Protokoll über die Position Dänemarks

49. Erklärung betreffend Italien

50. Erklärung zu Artikel 10 des Protokolls über die Übergangsbestimmungen

Die Konferenz hat ferner die nachstehend aufgeführten Erklärungen zur Kenntnis
genommen, die dieser Schlussakte beigefügt sind:

51. Erklärung des Königreichs Belgien zu den nationalen Parlamenten

52. Erklärung des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien, der Bundesrepublik
Deutschland, der Hellenischen Republik, des Königreichs Spanien, der Italienischen
Republik, der Republik Zypern, der Republik Litauen, des Großherzogtums
Luxemburg, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Österreich, der
Portugiesischen Republik, Rumäniens, der Republik Slowenien und der Slowakischen
Republik zu den Symbolen der Europäischen Union

53. Erklärung der Tschechischen Republik zur Charta der Grundrechte der Europäischen
Union

54. Erklärung der Bundesrepublik Deutschland, Irlands, der Republik Ungarn, der
Republik Österreich und des Königreichs Schweden

55. Erklärung des Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland

56. Erklärung Irlands zu Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten
Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts

57. Erklärung der Italienischen Republik zur Zusammensetzung des Europäischen
Parlaments

58. Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur
Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen

59. Erklärung des Königreichs der Niederlande zu Artikel 270a des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union

60. Erklärung des Königreichs der Niederlande zu Artikel 311a des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union
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61. Erklärung der Republik Polen zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union

62. Erklärung der Republik Polen zu dem Protokoll über die Anwendung der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union auf Polen und das Vereinigte Königreich

63. Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland zur Definition
des Begriffs „Staatsangehöriger“

64. Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland über das
Wahlrecht für die Wahlen zum Europäischen Parlament

65. Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland zu Artikel 61h
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliktą dieną.

Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.

V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.

V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.
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Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier

„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.”

«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la
Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-
Capitale.»

„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-
Hauptstadt.“

За Правителството на Република България
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Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
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Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Per il Presidente della Repubblica italiana
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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Għall-President ta' Malta
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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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Pelo Presidente da República Portuguesa

Pentru Președintele României

Za predsednika Republike Slovenije
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Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering
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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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A. ERKLÄRUNGEN ZU BESTIMMUNGEN DER VERTRÄGE

1. Erklärung zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die rechtsverbindlich ist, bekräftigt die
Grundrechte, die durch die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten garantiert werden und die sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen
der Mitgliedstaaten ergeben.

Die Charta dehnt weder den Geltungsbereich des Unionsrechts über die Zuständigkeiten der Union
hinaus aus noch begründet sie neue Zuständigkeiten oder neue Aufgaben für die Union, und sie ändert
nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben.

2. Erklärung zu Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische
Union

Die Konferenz kommt überein, dass der Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten unter Bedingungen erfolgen sollte, die es gestatten, die
Besonderheiten der Rechtsordnung der Union zu wahren. In diesem Zusammenhang stellt die
Konferenz fest, dass der Gerichtshof der Europäischen Union und der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte in einem regelmäßigen Dialog stehen; dieser Dialog könnte beim Beitritt der Union zu
dieser Konvention intensiviert werden.

3. Erklärung zu Artikel 7a des Vertrags über die Europäische Union

Die Union trägt der besonderen Lage der Länder mit geringer territorialer Ausdehnung Rechnung, die
spezifische Nachbarschaftsbeziehungen zur Union unterhalten.

4. Erklärung zur Zusammensetzung des Europäischen Parlaments

Der zusätzliche Sitz im Europäischen Parlament wird Italien zugewiesen.

5. Erklärung zur politischen Einigung des Europäischen Rates über den
Entwurf eines Beschlusses über die Zusammensetzung des Europäischen

Parlaments

Der Europäische Rat wird seine politische Zustimmung zum überarbeiteten Entwurf eines Beschlusses
über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments in der Legislaturperiode 2009-2014 auf der
Grundlage des Vorschlags des Europäischen Parlaments erteilen.
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6. Erklärung zu Artikel 9b Absätze 5 und 6, Artikel 9d Absätze 6 und 7
und Artikel 9e des Vertrags über die Europäische Union

Bei der Auswahl der Personen, die das Amt des Präsidenten des Europäischen Rates, des Präsidenten der
Kommission und des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik ausüben sollen, ist
gebührend zu berücksichtigen, dass die geografische und demografische Vielfalt der Union und ihrer
Mitgliedstaaten angemessen geachtet werden muss.

7. Erklärung zu Artikel 9c Absatz 4 des Vertrags über die Europäische
Union und zu Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der

Europäischen Union

Die Konferenz erklärt, dass der Beschluss über die Anwendung des Artikels 9c Absatz 4 des Vertrags
über die Europäische Union und des Artikels 205 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union vom Rat am Tag der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon angenommen
wird und am Tag des Inkrafttretens jenes Vertrags in Kraft tritt. Der entsprechende Beschlussentwurf ist
nachstehend wiedergegeben:

Entwurf eines Beschlusses des Rates

über die Anwendung des Artikels 9c Absatz 4 des Vertrags über die Europäische
Union und des Artikels 205 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der

Europäischen Union zwischen dem 1. November 2014 und dem 31. März 2017
einerseits und ab dem 1. April 2017 andererseits

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Es sollten Bestimmungen erlassen werden, die einen reibungslosen Übergang von der Regelung
für die Beschlussfassung des Rates mit qualifizierter Mehrheit, die in Artikel 3 Absatz 3 des
Protokolls über die Übergangsbestimmungen festgelegt ist und die bis zum 31. Oktober 2014
weiterhin gelten wird, zu der in Artikel 9c Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und
Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehenen
Abstimmungsregelung gewährleisten, die ab dem 1. November 2014 gelten wird, einschließlich
— während eines Übergangszeitraums bis zum 31. März 2017 — der besonderen Bestimmungen
gemäß Artikel 3 Absatz 2 des genannten Protokolls.

(2) Der Rat wird auch in Zukunft alles daran setzen, die demokratische Legitimierung der mit
qualifizierter Mehrheit angenommenen Rechtsakte zu erhöhen —
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BESCHLIESST:

Abschnitt 1

Für die Zeit vom 1. November 2014 bis zum 31. März 2017 anwendbare Bestimmungen

Artikel 1

Für die Zeit vom 1. November 2014 bis zum 31. März 2017 gilt Folgendes: Wenn Mitglieder des Rates,
die

a) mindestens drei Viertel der Bevölkerung oder

b) mindestens drei Viertel der Anzahl der Mitgliedstaaten

vertreten, die für die Bildung einer Sperrminorität erforderlich sind, wie sie sich aus der Anwendung
von Artikel 9c Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags über die Europäische Union oder Artikel 205
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergibt, erklären, dass sie die
Annahme eines Rechtsakts durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, so wird die Frage vom
Rat erörtert.

Artikel 2

Der Rat wird im Verlauf dieser Erörterungen alles in seiner Macht Stehende tun, um innerhalb einer
angemessenen Zeit und unbeschadet der durch das Unionsrecht vorgeschriebenen zwingenden Fristen
eine zufrieden stellende Lösung für die von den Mitgliedern des Rates nach Artikel 1 vorgebrachten
Anliegen zu finden.

Artikel 3

Zu diesem Zweck unternimmt der Präsident des Rates mit Unterstützung der Kommission unter
Einhaltung der Geschäftsordnung des Rates alle erforderlichen Schritte, um im Rat eine breitere
Einigungsgrundlage zu ermöglichen. Die Mitglieder des Rates unterstützen ihn hierbei.

Abschnitt 2

Ab dem 1. April 2017 anwendbare Bestimmungen

Artikel 4

Ab dem 1. April 2017 gilt Folgendes: Wenn Mitglieder des Rates, die

a) mindestens 55 % der Bevölkerung oder

b) mindestens 55 % der Anzahl der Mitgliedstaaten
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vertreten, die für die Bildung einer Sperrminorität erforderlich sind, wie sie sich aus der Anwendung
von Artikel 9c Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags über die Europäische Union oder Artikel 205
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergibt, erklären, dass sie die
Annahme eines Rechtsakts durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, so wird die Frage vom
Rat erörtert.

Artikel 5

Der Rat wird im Verlauf dieser Erörterungen alles in seiner Macht Stehende tun, um innerhalb einer
angemessenen Zeit und unbeschadet der durch das Unionsrecht vorgeschriebenen zwingenden Fristen
eine zufrieden stellende Lösung für die von den Mitgliedern des Rates nach Artikel 4 vorgebrachten
Anliegen zu finden.

Artikel 6

Zu diesem Zweck unternimmt der Präsident des Rates mit Unterstützung der Kommission unter
Einhaltung der Geschäftsordnung des Rates alle erforderlichen Schritte, um im Rat eine breitere
Einigungsgrundlage zu ermöglichen. Die Mitglieder des Rates unterstützen ihn hierbei.

Abschnitt 3

Inkrafttreten des Beschlusses

Artikel 7

Dieser Beschluss tritt am Tag des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon in Kraft.

8. Erklärung zu den praktischen Maßnahmen, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon in Bezug auf den Vorsitz im

Europäischen Rat und im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ zu ergreifen
sind

Für den Fall, dass der Vertrag von Lissabon nach dem 1. Januar 2009 in Kraft tritt, ersucht die
Konferenz die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der zu jenem Zeitpunkt den halbjährlich
wechselnden Vorsitz im Rat wahrnimmt, einerseits und die Persönlichkeit, die zum Präsidenten des
Europäischen Rats gewählt wird, sowie die Persönlichkeit, die zum Hohen Vertreter der Union für
Außen- und Sicherheitspolitik ernannt wird, andererseits, in Absprache mit dem nachfolgenden
halbjährlichen Vorsitz die konkreten Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, damit der
Übergang in Bezug auf die sachbezogenen und die organisatorischen Aspekte der Ausübung des
Vorsitzes im Europäischen Rat und im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ reibungslos erfolgen kann.
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9. Erklärung zu Artikel 9c Absatz 9 des Vertrags über die Europäische
Union betreffend den Beschluss des Europäischen Rates über die Ausübung

des Vorsitzes im Rat

Die Konferenz erklärt, dass der Rat nach der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon umgehend mit
der Ausarbeitung des Beschlusses zur Festlegung der Verfahren für die Anwendung des Beschlusses
über die Ausübung des Vorsitzes im Rat beginnen und innerhalb von sechs Monaten zu einer
politischen Einigung gelangen sollte. Ein Entwurf für einen Beschluss des Europäischen Rates, der am
Tag des Inkrafttretens jenes Vertrags angenommen wird, ist nachstehend wiedergegeben:

Entwurf eines Beschlusses des Europäischen Rates über die Ausübung des Vorsitzes im Rat

Artikel 1

(1) Der Vorsitz im Rat außer in der Zusammensetzung „Auswärtige Angelegenheiten“ wird von
zuvor festgelegten Gruppen von drei Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von 18 Monaten wahrge-
nommen. Diese Gruppen werden in gleichberechtigter Rotation der Mitgliedstaaten unter Berücksich-
tigung ihrer Verschiedenheit und des geografischen Gleichgewichts innerhalb der Union
zusammengestellt.

(2) Jedes Mitglied der Gruppe nimmt den Vorsitz in allen Zusammensetzungen des Rates außer in
der Zusammensetzung „Auswärtige Angelegenheiten“ im Wechsel für einen Zeitraum von sechs
Monaten wahr. Die anderen Mitglieder der Gruppe unterstützen den Vorsitz auf der Grundlage eines
gemeinsamen Programms bei all seinen Aufgaben. Die Mitglieder der Gruppe können untereinander
alternative Regelungen beschließen.

Artikel 2

Der Vorsitz im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten wird von einem
Vertreter des Mitgliedstaats wahrgenommen, der den Vorsitz im Rat in der Zusammensetzung
„Allgemeine Angelegenheiten“ innehat.

Der Vorsitz im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee wird von einem Vertreter des Hohen
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik wahrgenommen.

Der Vorsitz in den vorbereitenden Gremien des Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen
außer in der Zusammensetzung „Auswärtige Angelegenheiten“ wird von dem Mitglied der Gruppe
wahrgenommen, das den Vorsitz in der entsprechenden Zusammensetzung des Rates führt, sofern
nach Artikel 4 nichts anderes beschlossen wird.

Artikel 3

Der Rat in der Zusammensetzung „Allgemeine Angelegenheiten“ sorgt im Rahmen einer Mehrjahres-
planung in Zusammenarbeit mit der Kommission für die Kohärenz und die Kontinuität der Arbeiten
des Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen. Die den Vorsitz wahrnehmenden Mitglied-
staaten treffen mit Unterstützung des Generalsekretariats des Rates alle für die Organisation und den
reibungslosen Ablauf der Arbeiten des Rates erforderlichen Vorkehrungen.

Artikel 4

Der Rat erlässt einen Beschluss mit Bestimmungen zur Anwendung dieses Beschlusses.
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10. Erklärung zu Artikel 9d des Vertrags über die Europäische Union

Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Kommission, wenn ihr nicht mehr Staatsangehörige aller
Mitgliedstaaten angehören, besonders beachten sollte, dass in den Beziehungen zu allen Mitgliedstaaten
vollständige Transparenz gewährleistet sein muss. Dementsprechend sollte die Kommission enge
Verbindungen zu allen Mitgliedstaaten unterhalten, unabhängig davon, ob einer ihrer Staatsange-
hörigen Mitglied der Kommission ist, und in diesem Zusammenhang besonders beachten, dass
Informationen mit allen Mitgliedstaaten geteilt und alle Mitgliedstaaten konsultiert werden müssen.

Die Konferenz ist ferner der Auffassung, dass die Kommission alle notwendigen Maßnahmen ergreifen
sollte, um sicherzustellen, dass die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in allen
Mitgliedstaaten, auch in Mitgliedstaaten, die kein Kommissionsmitglied stellen, in vollem Umfang
berücksichtigt werden. Dabei sollte durch geeignete organisatorische Vorkehrungen auch gewährleistet
werden, dass der Standpunkt dieser Mitgliedstaaten berücksichtigt wird.

11. Erklärung zu Artikel 9d Absätze 6 und 7 des Vertrags über die
Europäische Union

Die Konferenz ist der Auffassung, dass das Europäische Parlament und der Europäische Rat im
Einklang mit den Verträgen gemeinsam für den reibungslosen Ablauf des Prozesses, der zur Wahl des
Präsidenten der Europäischen Kommission führt, verantwortlich sind. Vertreter des Europäischen
Parlaments und des Europäischen Rates werden daher vor dem Beschluss des Europäischen Rates die
erforderlichen Konsultationen in dem Rahmen durchführen, der als am besten geeignet erachtet wird.
Nach Artikel 9d Absatz 7 Unterabsatz 1 betreffen diese Konsultationen das Profil der Kandidaten für
das Amt des Präsidenten der Kommission unter Berücksichtigung der Wahlen zum Europäischen
Parlament. Die Einzelheiten dieser Konsultationen können zu gegebener Zeit einvernehmlich zwischen
dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat festgelegt werden.

12. Erklärung zu Artikel 9e des Vertrags über die Europäische Union

(1) Die Konferenz erklärt, dass bei den Vorbereitungsarbeiten zur Ernennung des Hohen Vertreters der
Union für Außen- und Sicherheitspolitik gemäß Artikel 9e des Vertrags über die Europäische Union
und Artikel 5 des Protokolls über die Übergangsbestimmungen, die am Tag des Inkrafttretens des
Vertrags von Lissabon erfolgen soll, geeignete Kontakte zum Europäischen Parlament erfolgen werden;
die Amtszeit des Hohen Vertreters wird am selben Tag beginnen und bis zum Ende der Amtszeit der an
diesem Tag amtierenden Kommission dauern.

(2) Des Weiteren erinnert die Konferenz daran, dass die Ernennung desjenigen Hohen Vertreters der
Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dessen Amtszeit im November 2009 zum gleichen Zeitpunkt
wie die Amtszeit der nächsten Kommission beginnen und dieselbe Dauer wie diese haben wird, nach
den Artikeln 9d und 9e des Vertrags über die Europäische Union erfolgen wird.
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13. Erklärung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

Die Konferenz unterstreicht, dass die Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union
betreffend die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Schaffung des Amts des
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Errichtung eines Auswärtigen
Dienstes, weder die derzeit bestehenden Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Formulierung und
Durchführung ihrer Außenpolitik noch ihre nationale Vertretung in Drittländern und internationalen
Organisationen berühren.

Die Konferenz erinnert außerdem daran, dass die Bestimmungen über die Gemeinsame Sicherheits-
und Verteidigungspolitik den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der
Mitgliedstaaten unberührt lassen.

Sie hebt hervor, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten nach wie vor durch die
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und insbesondere durch die Hauptverantwortung
des Sicherheitsrats und seiner Mitglieder für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit gebunden sind.

14. Erklärung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

Zusätzlich zu den in Artikel 11 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union genannten
besonderen Regeln und Verfahren betont die Konferenz, dass die Bestimmungen zur Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich zum Hohen Vertreter der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik und zum Auswärtigen Dienst, die bestehenden Rechtsgrundlagen, die Zuständigkei-
ten und Befugnisse der einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Formulierung und die Durchführung
ihrer Außenpolitik, ihre nationalen diplomatischen Dienste, ihre Beziehungen zu Drittländern und ihre
Beteiligung an internationalen Organisationen, einschließlich der Mitgliedschaft eines Mitgliedstaats im
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, nicht berühren.

Die Konferenz stellt ferner fest, dass der Kommission durch die Bestimmungen zur Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik keine neuen Befugnisse zur Einleitung von Beschlüssen übertragen
werden und dass diese Bestimmungen die Rolle des Europäischen Parlaments nicht erweitern.

Die Konferenz erinnert außerdem daran, dass die Bestimmungen über die Gemeinsame Sicherheits-
und Verteidigungspolitik den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der
Mitgliedstaaten unberührt lassen.

15. Erklärung zu Artikel 13a des Vertrags über die Europäische Union

Die Konferenz erklärt, dass der Generalsekretär des Rates und Hohe Vertreter für die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik, die Kommission und die Mitgliedstaaten die Vorarbeiten zur Errichtung
des Europäischen Auswärtigen Dienstes einleiten sollten, sobald der Vertrag von Lissabon
unterzeichnet worden ist.
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16. Erklärung zu Artikel 53 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische
Union

Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Möglichkeit der Erstellung von Übersetzungen der Verträge
in den Sprachen nach Artikel 53 Absatz 2 zur Verwirklichung des Ziels beiträgt, den Reichtum der
kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Union im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 4 zu
wahren. Sie bekräftigt diesbezüglich, dass die Union großen Wert auf die kulturelle Vielfalt Europas legt
und diesen und anderen Sprachen weiterhin besondere Bedeutung beimessen wird.

Die Konferenz empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten, die von der in Artikel 53 Absatz 2 vorgesehenen
Möglichkeit Gebrauch machen möchten, dem Rat innerhalb von sechs Monaten nach der
Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon die Sprache bzw. Sprachen mitteilen, in die die Verträge
übersetzt werden sollen.

17. Erklärung zum Vorrang

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Verträge und das von der Union auf der Grundlage der
Verträge gesetzte Recht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Union unter den in dieser Rechtsprechung festgelegten Bedingungen Vorrang vor dem
Recht der Mitgliedstaaten haben.

Darüber hinaus hat die Konferenz beschlossen, dass das Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates
zum Vorrang in der Fassung des Dokuments 11197/07 (JUR 260) dieser Schlussakte beigefügt wird:

„Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates vom 22. Juni 2007

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Vorrang des EG-Rechts einer der Grundpfeiler des
Gemeinschaftsrechts. Dem Gerichtshof zufolge ergibt sich dieser Grundsatz aus der Besonderheit der Europäischen
Gemeinschaft. Zum Zeitpunkt des ersten Urteils im Rahmen dieser ständigen Rechtsprechung (Rechtssache 6/64,
Costa gegen ENEL, 15. Juli 1964 (1)war dieser Vorrang im Vertrag nicht erwähnt. Dies ist auch heute noch der
Fall. Die Tatsache, dass der Grundsatz dieses Vorrangs nicht in den künftigen Vertrag aufgenommen wird, ändert
nichts an seiner Existenz und an der bestehenden Rechtsprechung des Gerichtshofs.

(1) ‚Aus (...) folgt, dass dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht wegen dieser seiner
Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen können, wenn ihm nicht sein Charakter als
Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll.‘“

18. Erklärung zur Abgrenzung der Zuständigkeiten

Die Konferenz unterstreicht, dass gemäß dem in dem Vertrag über die Europäische Union und dem
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehenen System der Aufteilung der
Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten alle der Union nicht in den Verträgen
übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben.
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Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitgliedstaaten geteilte
Zuständigkeit, so nehmen die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union
ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat oder entschieden hat, diese nicht mehr auszuüben. Der
letztgenannte Fall ist gegeben, wenn die zuständigen Organe der Union beschließen, einen
Gesetzgebungsakt aufzuheben, insbesondere um die ständige Einhaltung der Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit besser sicherzustellen. Der Rat kann die Kommission auf
Initiative eines oder mehrerer seiner Mitglieder (Vertreter der Mitgliedstaaten) gemäß Artikel 208 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auffordern, Vorschläge für die Aufhebung eines
Gesetzgebungsakts zu unterbreiten. Die Konferenz begrüßt, dass die Kommission erklärt, sie werde
solchen Aufforderungen besondere Beachtung schenken.

Ebenso können die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen einer Regierungs-
konferenz gemäß dem ordentlichen Änderungsverfahren nach Artikel 48 Absätze 2 bis 5 des Vertrags
über die Europäische Union eine Änderung der Verträge, auf denen die Union beruht, einschließlich
einer Ausweitung oder Verringerung der der Union in diesen Verträgen übertragenen Zuständigkeiten,
beschließen.

19. Erklärung zu Artikel 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz ist sich darüber einig, dass die Union bei ihren allgemeinen Bemühungen,
Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern zu beseitigen, in den verschiedenen Politikbereichen
darauf hinwirken wird, jede Art der häuslichen Gewalt zu bekämpfen. Die Mitgliedstaaten sollten alle
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um solche strafbaren Handlungen zu verhindern und zu ahnden
sowie die Opfer zu unterstützen und zu schützen.

20. Erklärung zu Artikel 16b des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz erklärt, dass immer dann, wenn Bestimmungen über den Schutz personenbezogener
Daten, die auf der Grundlage von Artikel 16b zu erlassen sind, direkte Auswirkungen auf die nationale
Sicherheit haben könnten, dieser Umstand gebührend zu berücksichtigen ist. Sie weist darauf hin, dass
die derzeit geltenden Rechtsvorschriften (siehe insbesondere Richtlinie 95/46/EG) besondere
Ausnahmeregelungen hierzu enthalten.

21. Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten im Bereich der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen

Zusammenarbeit

Die Konferenz erkennt an, dass es sich aufgrund des spezifischen Charakters der Bereiche justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen und polizeiliche Zusammenarbeit als erforderlich erweisen könnte, in
diesen Bereichen spezifische, auf Artikel 16b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union gestützte Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr
zu erlassen.
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22. Erklärung zu den Artikeln 42 und 63a des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union

Die Konferenz geht davon aus, dass den Interessen des betroffenen Mitgliedstaats gebührend Rechnung
getragen wird, wenn ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts nach Artikel 63a Absatz 2 — wie in
Artikel 42 Absatz 2 dargelegt — wichtige Aspekte, wie den Geltungsbereich, die Kosten oder die
Finanzstruktur des Systems der sozialen Sicherheit eines Mitgliedstaats verletzen oder das finanzielle
Gleichgewicht dieses Systems beeinträchtigen würde.

23. Erklärung zu Artikel 42 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union

Die Konferenz verweist darauf, dass der Europäische Rat in diesem Fall nach Artikel 9b Absatz 4 des
Vertrags über die Europäische Union im Konsens entscheidet.

24. Erklärung zur Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union

Die Konferenz bestätigt, dass der Umstand, dass die Europäische Union Rechtspersönlichkeit hat, die
Union keinesfalls ermächtigt, über die ihr von den Mitgliedstaaten in den Verträgen übertragenen
Zuständigkeiten hinaus gesetzgeberisch tätig zu sein oder über diese Zuständigkeiten hinaus zu
handeln.

25. Erklärung zu den Artikeln 61h und 188k des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Achtung der Grundrechte und -freiheiten es insbesondere
erforderlich macht, dass der Rechtsschutz der betreffenden Einzelpersonen oder Einheiten gebührend
berücksichtigt wird. Zu diesem Zweck und zur Gewährleistung einer gründlichen gerichtlichen Prüfung
von Beschlüssen, durch die Einzelpersonen oder Einheiten restriktiven Maßnahmen unterworfen
werden, müssen diese Beschlüsse auf klaren und eindeutigen Kriterien beruhen. Diese Kriterien müssen
auf die Besonderheiten der jeweiligen restriktiven Maßnahme zugeschnitten sein.

26. Erklärung zur Nichtbeteiligung eines Mitgliedstaats an einer auf den
Dritten Teil Titel IV des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen

Union gestützten Maßnahme

Die Konferenz erklärt, dass der Rat in dem Fall, dass ein Mitgliedstaat entscheidet, sich nicht an einer
auf den Dritten Teil Titel IV des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gestützten
Maßnahme zu beteiligen, eine eingehende Erörterung über die möglichen Implikationen und
Auswirkungen der Nichtbeteiligung dieses Mitgliedstaats an dieser Maßnahme führen wird.

Außerdem kann jeder Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, die Lage auf der Grundlage des
Artikels 96 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu prüfen.

Die vorstehenden Absätze berühren nicht die Möglichkeit für einen Mitgliedstaat, den Europäischen
Rat mit dieser Frage zu befassen.
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27. Erklärung zu Artikel 69d Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union

Nach Auffassung der Konferenz sollten die Verordnungen nach Artikel 69d Absatz 1 Unterabsatz 2 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union den nationalen Vorschriften und Verfahrens-
weisen im Zusammenhang mit der Einleitung strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen Rechnung
tragen.

28. Erklärung zu Artikel 78 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz stellt fest, dass Artikel 78 nach der gegenwärtigen Praxis anzuwenden ist. Die
Formulierung „Maßnahmen (…), soweit sie erforderlich sind, um die wirtschaftlichen Nachteile
auszugleichen, die der Wirtschaft bestimmter, von der Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der
Bundesrepublik aus dieser Teilung entstehen“ wird im Einklang mit der geltenden Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Union ausgelegt.

29. Erklärung zu Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union

Die Konferenz stellt fest, dass Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe c im Einklang mit der geltenden
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Anwendbarkeit dieser Bestimmungen
auf die Beihilfen für bestimmte, durch die frühere Teilung Deutschlands beeinträchtigte Gebiete der
Bundesrepublik Deutschland auszulegen ist.

30. Erklärung zu Artikel 104 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

In Bezug auf Artikel 104 bekräftigt die Konferenz, dass die Wirtschafts- und Haushaltspolitik der
Union und der Mitgliedstaaten auf die beiden fundamentalen Ziele ausgerichtet ist, das Wachstums-
potenzial zu steigern und eine solide Haushaltslage zu gewährleisten. Der Stabilitäts- und
Wachstumspakt ist ein wichtiges Instrument für die Verwirklichung dieser Ziele.

Die Konferenz bekennt sich erneut zu den Bestimmungen über den Stabilitäts- und Wachstumspakt als
Rahmen für die Koordinierung der Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten.

Die Konferenz bekräftigt, dass sich mit einem auf Regeln beruhenden System am besten gewährleisten
lässt, dass die Verpflichtungen tatsächlich eingehalten und alle Mitgliedstaaten gleich behandelt werden.

In diesem Zusammenhang erneuert die Konferenz ferner ihr Bekenntnis zu den Zielen der Lissabonner
Strategie: Schaffung von Arbeitsplätzen, Strukturreformen und sozialer Zusammenhalt.

Die Union strebt ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum und Preisstabilität an. Deshalb muss die
Wirtschafts- und Haushaltspolitik in Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums die entsprechenden
Prioritäten in Bezug auf Wirtschaftsreformen, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Steigerung der
privaten Investitionen und des privaten Verbrauchs setzen. Dies sollte in der Ausrichtung der
Haushaltsbeschlüsse auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union zum Ausdruck kommen,
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insbesondere dadurch, dass die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben umgeschichtet werden, wobei
die Haushaltsdisziplin nach den Verträgen und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu wahren ist.

Die haushalts- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen, vor denen die Mitgliedstaaten stehen,
unterstreichen die Bedeutung einer soliden Haushaltspolitik während des gesamten Konjunkturzyklus.

Die Konferenz kommt überein, dass die Mitgliedstaaten Phasen der wirtschaftlichen Erholung aktiv
nutzen sollten, um die öffentlichen Finanzen zu konsolidieren und ihre Haushaltslage zu verbessern.
Das Ziel ist dabei, in Zeiten günstiger Konjunktur schrittweise einen Haushaltsüberschuss zu erreichen,
um in Zeiten der konjunkturellen Abschwächung über den nötigen Spielraum zu verfügen und so zur
langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beizutragen.

Die Mitgliedstaaten sehen etwaigen Vorschlägen der Kommission und weiteren Beiträgen der
Mitgliedstaaten zu der Frage, wie die Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts verstärkt und
klarer gestaltet werden kann, mit Interesse entgegen. Die Mitgliedstaaten werden die notwendigen
Maßnahmen zur Steigerung des Wachstumspotenzials ihrer Wirtschaft treffen. Hierzu könnte auch
eine bessere Abstimmung der Wirtschaftspolitik beitragen. Diese Erklärung greift künftigen
Beratungen über den Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht vor.

31. Erklärung zu Artikel 140 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz bestätigt, dass die in Artikel 140 aufgeführten Politikbereiche im Wesentlichen in die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Die auf Unionsebene nach diesem Artikel zu ergreifenden
Förder- und Koordinierungsmaßnahmen haben ergänzenden Charakter. Sie dienen der Stärkung der
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und nicht der Harmonisierung einzelstaatlicher
Systeme. Die in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Garantien und Gepflogenheiten
hinsichtlich der Verantwortung der Sozialpartner bleiben unberührt.

Diese Erklärung berührt nicht die Bestimmungen der Verträge, einschließlich im Sozialbereich, mit
denen der Union Zuständigkeiten übertragen werden.

32. Erklärung zu Artikel 152 Absatz 4 Buchstabe c des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union

Die Konferenz erklärt, dass die nach Artikel 152 Absatz 4 Buchstabe c zu erlassenden Maßnahmen den
gemeinsamen Sicherheitsanliegen Rechnung tragen und auf die Festlegung hoher Qualitäts- und
Sicherheitsstandards gerichtet sein müssen, wenn aufgrund nationaler Standards, die den Binnenmarkt
berühren, andernfalls ein hohes Gesundheitsschutzniveau nicht erreicht werden könnte.
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33. Erklärung zu Artikel 158 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz vertritt die Auffassung, dass die Bezugnahme auf Inselregionen in Artikel 158 auch für
Inselstaaten insgesamt gelten kann, sofern die notwendigen Kriterien erfüllt sind.

34. Erklärung zu Artikel 163 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz ist sich darüber einig, dass die Tätigkeit der Union auf dem Gebiet der Forschung und
technologischen Entwicklung den grundsätzlichen Ausrichtungen und Entscheidungen in der
Forschungspolitik der Mitgliedstaaten angemessen Rechnung tragen wird.

35. Erklärung zu Artikel 176a des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz ist der Auffassung, dass Artikel 176a das Recht der Mitgliedstaaten unberührt lässt,
Bestimmungen zu erlassen, die für die Gewährleistung ihrer Energieversorgung unter den Bedingungen
des Artikels 297 erforderlich sind.

36. Erklärung zu Artikel 188n des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union über die Aushandlung und den Abschluss

internationaler Übereinkünfte betreffend den Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts durch die Mitgliedstaaten

Die Konferenz bestätigt, dass die Mitgliedstaaten Übereinkünfte mit Drittländern oder internationalen
Organisationen in den Bereichen des Dritten Teils Titel IV Kapitel 3, 4 und 5 aushandeln und schließen
können, sofern diese Übereinkünfte mit dem Unionsrecht im Einklang stehen.

37. Erklärung zu Artikel 188r des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Unbeschadet der Maßnahmen der Union zur Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Solidarität gegenüber
einem Mitgliedstaat, der von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen
verursachten Katastrophe betroffen ist, zielt keine der Bestimmungen des Artikels 188r darauf ab, das
Recht eines anderen Mitgliedstaats zu beeinträchtigen, die am besten geeigneten Mittel zur Erfüllung
seiner Verpflichtung zur Solidarität gegenüber dem betreffenden Mitgliedstaat zu wählen.
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38. Erklärung zu Artikel 222 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union zur Zahl der Generalanwälte des Gerichtshofs

Die Konferenz erklärt, dass der Rat, wenn der Gerichtshof gemäß Artikel 222 Absatz 1 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union beantragt, die Zahl der Generalanwälte um drei zu
erhöhen (elf anstelle von acht), einstimmig eine solche Erhöhung beschließen wird.

Für diesen Fall ist sich die Konferenz darin einig, dass Polen einen ständigen Generalanwalt stellen wird,
wie dies bereits für Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich der Fall ist,
und nicht länger am Rotationssystem teilnehmen wird, wobei das bestehende Rotationssystem dann
die Rotation von fünf anstelle von drei Generalanwälten beinhalten wird.

39. Erklärung zu Artikel 249b des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, bei der Ausarbeitung ihrer
Entwürfe für delegierte Rechtsakte im Bereich der Finanzdienstleistungen nach ihrer üblichen
Vorgehensweise weiterhin von den Mitgliedstaaten benannte Experten zu konsultieren.

40. Erklärung zu Artikel 280d des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz erklärt, dass die Mitgliedstaaten, die einen Antrag auf Begründung einer Verstärkten
Zusammenarbeit stellen, angeben können, ob sie bereits in diesem Stadium beabsichtigen, Artikel 280h
über die Ausdehnung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit anzuwenden oder ob sie das
ordentliche Gesetzgebungsverfahren in Anspruch nehmen möchten.

41. Erklärung zu Artikel 308 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz erklärt, dass die in Artikel 308 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union enthaltene Bezugnahme auf die Ziele der Union die in Artikel 2 Absätze 2 und 3
des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Ziele sowie die Ziele des Artikels 2 Absatz 5 des
genannten Vertrags hinsichtlich des auswärtigen Handelns nach dem Fünften Teil des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union betrifft. Es ist daher ausgeschlossen, dass auf Artikel 308 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gestützte Maßnahmen ausschließlich Ziele nach
Artikel 2 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union verfolgen. In diesem Zusammenhang stellt
die Konferenz fest, dass gemäß Artikel 15b Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union im
Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik keine Gesetzgebungsakte erlassen werden
dürfen.
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42. Erklärung zu Artikel 308 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

Die Konferenz unterstreicht, dass nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Union Artikel 308 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
integrierender Bestandteil einer auf dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung beruhenden
institutionellen Ordnung ist und daher keine Grundlage dafür bieten kann, den Bereich der
Unionsbefugnisse über den allgemeinen Rahmen hinaus auszudehnen, der sich aus der Gesamtheit der
Bestimmungen der Verträge und insbesondere der Bestimmungen ergibt, die die Aufgaben und
Tätigkeiten der Union festlegen. Dieser Artikel kann jedenfalls nicht als Rechtsgrundlage für den Erlass
von Bestimmungen dienen, die der Sache nach, gemessen an ihren Folgen, auf eine Änderung der
Verträge ohne Einhaltung des hierzu in den Verträgen vorgesehenen Verfahrens hinausliefen.

43. Erklärung zu Artikel 311a Absatz 6 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union

Die Hohen Vertragsparteien kommen überein, dass der Europäische Rat nach Artikel 311a Absatz 6
einen Beschluss im Hinblick auf die Änderung des Status von Mayotte gegenüber der Union erlassen
wird, um dieses Gebiet zu einem Gebiet in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 311a Absatz 1
und des Artikels 299 zu machen, wenn die französischen Behörden dem Europäischen Rat und der
Kommission mitteilen, dass die jüngste Entwicklung des internen Status der Insel dies gestattet.
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B. ERKLÄRUNGEN ZU DEN DEN VERTRÄGEN BEIGEFÜGTEN
PROTOKOLLEN

44. Erklärung zu Artikel 5 des Protokolls über den in den Rahmen der
Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

Die Konferenz stellt fest, dass ein Mitgliedstaat, der nach Artikel 5 Absatz 2 des Protokolls über den in
den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand mitgeteilt hat, dass er sich
nicht an einem Vorschlag oder einer Initiative beteiligen möchte, die betreffende Mitteilung vor der
Annahme der auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden Maßnahme jederzeit zurückziehen kann.

45. Erklärung zu Artikel 5 Absatz 2 des Protokolls über den in den
Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

Die Konferenz erklärt, dass der Rat, wenn das Vereinigte Königreich bzw. Irland ihm mitteilt, sich nicht
an einer Maßnahme beteiligen zu wollen, die auf einen Teil des Schengen-Besitzstands aufbaut, an dem
sich das Vereinigte Königreich bzw. Irland beteiligt, eine eingehende Erörterung der möglichen
Auswirkungen der Nichtbeteiligung des betreffenden Mitgliedstaats an der betreffenden Maßnahme
führen wird. Die Erörterung im Rat soll im Lichte der Angaben der Kommission zu dem Verhältnis
zwischen dem Vorschlag und dem Schengen-Besitzstand geführt werden.

46. Erklärung zu Artikel 5 Absatz 3 des Protokolls über den in den
Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Kommission, falls der Rat nach einer ersten vertieften
Erörterung der Frage keinen Beschluss fasst, dem Rat einen geänderten Vorschlag im Hinblick auf eine
weitere vertiefte Überprüfung durch den Rat, die innerhalb von vier Monaten vorzunehmen ist,
vorlegen kann.

47. Erklärung zu Artikel 5 Absätze 3, 4 und 5 des Protokolls über den in
den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

Die Konferenz stellt fest, dass in den Bedingungen, die in dem Beschluss nach Artikel 5 Absätze 3, 4
oder 5 des Protokolls über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-
Besitzstand festzulegen sind, vorgesehen werden kann, dass der betreffende Mitgliedstaat etwaige
unmittelbare finanzielle Folgen zu tragen hat, die sich zwangsläufig und unvermeidbar daraus ergeben,
dass er sich an dem in einem Beschluss des Rates nach Artikel 4 des genannten Protokolls aufgeführten
Besitzstand in seiner Gesamtheit oder in Teilen nicht mehr beteiligt.
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48. Erklärung zu dem Protokoll über die Position Dänemarks

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass Dänemark in Bezug auf Rechtsakte, die vom Rat allein oder
gemeinsam mit dem Europäischen Parlament zu erlassen sind und sowohl Bestimmungen enthalten,
die auf Dänemark anwendbar sind, als auch Bestimmungen, die auf Dänemark nicht anwendbar sind,
da sie sich auf eine Rechtsgrundlage stützen, für die Teil I des Protokolls über die Position Dänemarks
gilt, erklärt, dass es nicht von seinem Stimmrecht Gebrauch machen wird, um den Erlass von
Bestimmungen zu verhindern, die nicht auf Dänemark anwendbar sind.

Die Konferenz nimmt darüber hinaus zur Kenntnis, dass Dänemark auf der Grundlage seiner Erklärung
zu Artikel 188r erklärt, dass Dänemarks Beteiligung an Maßnahmen oder Rechtsakten nach
Artikel 188r im Einklang mit Teil I und Teil II des Protokolls über die Position Dänemarks erfolgen
wird.

49. Erklärung betreffend Italien

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass das Protokoll betreffend Italien, das 1957 dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beigefügt war, in der bei der Annahme des
Vertrags über die Europäische Union geänderten Fassung Folgendes vorsah:

„DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betreffend Italien zu regeln —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die diesem Vertrag als Anhang beigefügt
sind:

DIE MITGLIEDSTAATEN DER GEMEINSCHAFT

NEHMEN ZUR KENNTNIS, dass sich die italienische Regierung mit der Durchführung eines
Zehnjahresplans zur wirtschaftlichen Ausweitung befasst, durch den die strukturellen Unterschiede der
italienischen Volkswirtschaft ausgeglichen werden sollen, und zwar insbesondere durch die Ausrüstung
der weniger entwickelten Gebiete Süditaliens und der italienischen Inseln sowie durch die Schaffung
neuer Arbeitsplätze zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit;

WEISEN DARAUF HIN, dass die Grundsätze und die Ziele dieses Plans der italienischen Regierung von
Organisationen für internationale Zusammenarbeit, deren Mitglieder sie sind, berücksichtigt und
gebilligt wurden;

ERKENNEN AN, dass die Erreichung der Ziele des italienischen Plans in ihrem gemeinsamen Interesse
liegt;

KOMMEN ÜBEREIN, den Organen der Gemeinschaft die Anwendung aller in diesem Vertrag
vorgesehenen Mittel und Verfahren zu empfehlen, insbesondere durch eine angemessene Verwendung
der Mittel der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Sozialfonds der italienischen
Regierung die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern;
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SIND DER AUFFASSUNG, dass die Organe der Gemeinschaft bei der Anwendung dieses Vertrags
berücksichtigen müssen, dass die italienische Volkswirtschaft in den kommenden Jahren erheblichen
Belastungen ausgesetzt sein wird, und dass gefährliche Spannungen, namentlich in der Zahlungsbilanz
oder im Beschäftigungsstand, durch welche die Anwendung dieses Vertrags in Italien in Frage gestellt
werden könnte, zu vermeiden sind;

ERKENNEN insbesondere AN, dass im Falle der Anwendung der Artikel 109h und 109i darauf zu
achten ist, dass bei den Maßnahmen, um welche die italienische Regierung ersucht wird, die
Durchführung ihres Plans zur wirtschaftlichen Ausweitung und zur Hebung des Lebensstandards der
Bevölkerung gesichert bleibt.“

50. Erklärung zu Artikel 10 des Protokolls über die
Übergangsbestimmungen

Die Konferenz ersucht das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission, sich im Rahmen ihrer
jeweiligen Befugnisse zu bemühen, in geeigneten Fällen und nach Möglichkeit innerhalb der in
Artikel 10 Absatz 3 des Protokolls über die Übergangsbestimmungen genannten Frist von fünf Jahren
Rechtsakte zu erlassen, mit denen die in Artikel 10 Absatz 1 jenes Protokolls genannten Rechtsakte
geändert oder ersetzt werden.
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C. ERKLÄRUNGEN VON MITGLIEDSTAATEN

Die Konferenz hat ferner die nachstehend aufgeführten Erklärungen zur Kenntnis genommen, die
dieser Schlussakte beigefügt sind:

51. Erklärung des Königreichs Belgien zu den nationalen Parlamenten

Belgien erklärt, dass aufgrund seines Verfassungsrechts sowohl das Abgeordnetenhaus und der Senat
des Bundesparlaments als auch die Parlamente der Gemeinschaften und Regionen — je nach den von
der Union ausgeübten Befugnissen — als Bestandteil des Systems des nationalen Parlaments oder als
Kammern des nationalen Parlaments handeln.

52. Erklärung des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien, der
Bundesrepublik Deutschland, der Hellenischen Republik, des Königreichs
Spanien, der Italienischen Republik, der Republik Zypern, der Republik
Litauen, des Großherzogtums Luxemburg, der Republik Ungarn, der

Republik Malta, der Republik Österreich, der Portugiesischen Republik,
Rumäniens, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zu den

Symbolen der Europäischen Union

Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Zypern, Litauen, Luxemburg, Ungarn,
Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien und die Slowakei erklären, dass die Flagge mit einem
Kreis von zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund, die Hymne aus der „Ode an die Freude“ der
Neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven, der Leitspruch „In Vielfalt geeint“, der Euro als
Währung der Europäischen Union und der Europatag am 9. Mai für sie auch künftig als Symbole die
Zusammengehörigkeit der Menschen in der Europäischen Union und ihre Verbundenheit mit dieser
zum Ausdruck bringen.

53. Erklärung der Tschechischen Republik zur Charta der Grundrechte
der Europäischen Union

1. Die Tschechische Republik erinnert daran, dass die Bestimmungen der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union für die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union gelten, wobei das
Subsidiaritätsprinzip und die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und
ihren Mitgliedstaaten, wie sie in der Erklärung (Nr. 18) zur Abgrenzung der Zuständigkeiten bekräftigt
wird, gebührend zu beachten sind. Die Tschechische Republik betont, dass die Bestimmungen der
Charta ausschließlich dann für die Mitgliedstaaten gelten, wenn diese Unionsrecht durchführen, nicht
aber, wenn sie vom Unionsrecht unabhängige nationale Rechtsvorschriften erlassen und durchführen.
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2. Die Tschechische Republik hebt ferner hervor, dass die Charta den Geltungsbereich des
Unionsrechts nicht ausdehnt und auch keine neuen Zuständigkeiten für die Union begründet. Weder
begrenzt sie den Geltungsbereich der nationalen Rechtsvorschriften noch beschneidet sie die
derzeitigen Zuständigkeiten der nationalen Regierungen auf diesem Gebiet.

3. Die Tschechische Republik betont, dass in der Charta Grundrechte und Grundsätze, wie sie sich aus
den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, anerkannt werden und
diese Grundrechte und Grundsätze somit im Einklang mit diesen Überlieferungen auszulegen sind.

4. Die Tschechische Republik betont ferner, dass keine Bestimmung dieser Charta als eine
Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ausgelegt werden darf, die
in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union und durch die internationalen
Übereinkünfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter
insbesondere die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie
durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden.

54. Erklärung der Bundesrepublik Deutschland, Irlands, der Republik
Ungarn, der Republik Österreich und des Königreichs Schweden

Deutschland, Irland, Ungarn, Österreich und Schweden stellen fest, dass die zentralen Bestimmungen
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft seit seinem Inkrafttreten in ihrer
Substanz nicht geändert worden sind und aktualisiert werden müssen. Daher unterstützen sie den
Gedanken einer Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, die so rasch wie möglich
einberufen werden sollte.

55. Erklärung des Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland

Die Verträge gelten für Gibraltar als ein europäisches Gebiet, dessen auswärtige Beziehungen ein
Mitgliedstaat wahrnimmt. Dies bringt jedoch keine Änderungen der jeweiligen Standpunkte der
betreffenden Mitgliedstaaten mit sich.

56. Erklärung Irlands zu Artikel 3 des Protokolls über die Position des
Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der

Sicherheit und des Rechts

Irland bekräftigt sein Bekenntnis zur Union als einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,
in dem die Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten
geachtet werden und der den Bürgerinnen und Bürgern ein hohes Sicherheitsniveau bietet.

Dementsprechend bekundet Irland seine feste Absicht, sein Recht nach Artikel 3 des Protokolls über
die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts, sich an der Annahme von Maßnahmen nach dem Dritten Teil Titel IV des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu beteiligen, im größten Umfang wahrzunehmen, der ihm
möglich erscheint.
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Irland wird sich insbesondere im größtmöglichen Umfang an Maßnahmen im Bereich der polizeilichen
Zusammenarbeit beteiligen.

Ferner weist Irland erneut darauf hin, dass es gemäß Artikel 8 des Protokolls dem Rat schriftlich
mitteilen kann, dass die Bestimmungen des Protokolls nicht mehr für Irland gelten sollen. Irland
beabsichtigt, die Funktionsweise dieser Regelungen innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des
Vertrags von Lissabon zu überprüfen.

57. Erklärung der Italienischen Republik zur Zusammensetzung des
Europäischen Parlaments

Italien stellt fest, dass sich nach Artikel 8a (der Artikel 10 wird) und Artikel 9a (der Artikel 14 wird) des
Vertrags über die Europäische Union das Europäische Parlament aus Vertretern der Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger zusammensetzt, deren Vertretung degressiv proportional gestaltet ist.

Italien stellt ferner fest, dass nach Artikel 8 (der Artikel 9 wird) des Vertrags über die Europäische
Union und des Artikels 17 (der Artikel 20 wird) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt.

Italien ist daher der Auffassung dass, unbeschadet des Beschlusses zur Legislaturperiode 2009-2014,
jeder vom Europäischen Rat auf Initiative des Europäischen Parlaments und mit seiner Zustimmung
angenommene Beschluss zur Festlegung der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments die in
Artikel 9a (der Artikel 14 wird) Absatz 2 Unterabsatz 1 niedergelegten Grundsätze beachten muss.

58. Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der
Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in

den Verträgen

Unbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der
einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint,
erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung —

einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen
Sprachfassung der Verträge benutzt werden — keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der
lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat.

59. Erklärung des Königreichs der Niederlande zu Artikel 270a des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

Das Königreich der Niederlande wird einem Beschluss nach Artikel 270a Absatz 2 Unterabsatz 2 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zustimmen, sobald im Rahmen der
Überprüfung des Beschlusses nach Artikel 269 Absatz 3 jenes Vertrags für die Niederlande eine
zufrieden stellende Lösung für ihre in Bezug auf den Haushalt der Union äußerst nachteilige Position
als Nettozahler gefunden wurde.
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60. Erklärung des Königreichs der Niederlande zu Artikel 311a des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

Das Königreich der Niederlande erklärt, dass eine Initiative für einen Beschluss nach Artikel 311a
Absatz 6, die auf eine Änderung des Status der Niederländischen Antillen und/oder Arubas gegenüber
der Union abzielt, nur auf der Grundlage eines Beschlusses vorgelegt wird, der im Einklang mit dem
Status des Königreichs der Niederlande gefasst worden ist.

61. Erklärung der Republik Polen zur Charta der Grundrechte der
Europäischen Union

Die Charta berührt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, in den Bereichen der öffentlichen
Sittlichkeit, des Familienrechts sowie des Schutzes der Menschenwürde und der Achtung der
körperlichen und moralischen Unversehrtheit Recht zu setzen.

62. Erklärung der Republik Polen zu dem Protokoll über die Anwendung
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auf Polen und das

Vereinigte Königreich

Polen erklärt, dass es in Anbetracht der Tradition der sozialen Bewegung der „Solidarność“ und ihres
bedeutenden Beitrags zur Erkämpfung von Sozial- und Arbeitnehmerrechten die im Recht der
Europäischen Union niedergelegten Sozial- und Arbeitnehmerrechte und insbesondere die in Titel IV
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bekräftigten Sozial- und Arbeitnehmerrechte
uneingeschränkt achtet.

63. Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland zur Definition des Begriffs „Staatsangehöriger“

In Bezug auf die Verträge und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft sowie
alle Rechtsakte, die aus diesen Verträgen abgeleitet werden oder durch diese Verträge weiter in Kraft
bleiben, bekräftigt das Vereinigte Königreich seine Erklärung vom 31. Dezember 1982 über die
Definition des Begriffs „Staatsangehöriger“ mit der Ausnahme, dass die „Bürger der 'British Dependent
Territories'“ als „Bürger der 'British overseas territories'“ zu verstehen sind.

64. Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland über das Wahlrecht für die Wahlen zum Europäischen Parlament

Das Vereinigte Königreich stellt fest, dass durch Artikel 9a des Vertrags über die Europäische Union und
andere Bestimmungen der Verträge nicht die Grundlagen des Wahlrechts für die Wahlen zum
Europäischen Parlament geändert werden sollen.
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65. Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland zu Artikel 61h des Vertrags über die Arbeitsweise der

Europäischen Union

Das Vereinigte Königreich unterstützt voll und ganz entschiedene Maßnahmen im Hinblick auf die
Festlegung finanzieller Sanktionen, die der Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und damit
verbundener Aktivitäten dienen. Das Vereinigte Königreich erklärt daher, dass es beabsichtigt, sein
Recht nach Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts wahrzunehmen und sich an der
Annahme aller Vorschläge zu beteiligen, die im Rahmen von Artikel 61h des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union vorgelegt werden.
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